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Online-Seminar: 
Familienrecht von Fall zu Fall - Modul 3 
13. Oktober 2021 
 
Themen 
I.  Neue Gesetze - Neue Vorschriften 
II. Aufhebung des Wechselmodells durch Umgangsregelung? 
III. Vertretung des Kindes im Unterhaltsverfahren beim Wechselmodell 
IV. Neue Entscheidungen zur Ausübungskontrolle 
V. Der Altersvorsorgeunterhalt 
VI. Erhöhung des gesetzlichen Pauschalsatzes der Entschädigung bei überlanger 

Dauer des Kindschaftsverfahrens 
VII. Versorgungsausgleich bei ausländischen Anrechten 
VIII. Vorzeitige Aufhebung der Zugewinngemeinschaft 
IX. Bedarfsbestimmung im Trennungsunterhalt 
X. Erwerbsobliegenheit und Erwerbstätigenbonus 
XI. Der besondere Fall - Die Vollstreckung eines Auskunfts- und Belegbeschlusses 
XII. Die verfestigte Lebensgemeinschaft 
XIII. Keine Geschäftsgebühr für den Entwurf eines gemeinschaftlichen Testaments 
XIV. Umgangsrecht des leiblichen Vaters nach Adoption? 
XV. Unterhaltsaufwendungen für Studentin im nachehelichen Unterhalt 
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XVI. Befristung des Unterhalts nach § 1578b BGB 
XVII. Der Bedarf des betreuenden Elternteils nach§ 16151 BGB 
XVIII. Verfassungskonforme Umsetzung der externen Teilung einer Direktzusage 
XIX. Wertfestsetzung beim Auskunftsverfahren 
XX. Aufteilungsbescheid trotz gemeinsamer einkommensteuerlicher Veranlagung 
 
Referent 
Rolf Schlünder, Fachanwalt für Familienrecht, Mannheim 






